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27. Ja/irgang, ZVr. 7

JuZi Z954

Der Fourier
OffizieZZes Organ des Schweizerischen Foun'eryerßanßes unrZ des

Verbandes Schweizerischer FouriergehiZfen

Die Verwaltung der Truppenkassen
Von Ofrersi K. Baumcmn, Bern

7m nac/rfoZgenüen Aufsatz trei'sf der Verfasser einen neuen Weg zur iecFniscFen AiuJicZcZung

des Ge/üyerZcehrs und der Fü/irung der TruppenFasse.

Dieser Vorsch/ag würde eine große Vereinfachung mit sich dringen. Es wäre zudem mögZich, die

Buchungen im TruppenßassehucZr auf einige SammeZßeZege zu Beschränken. Auf weniger Sympa-
Zhien dürfte z. B. das Pro/efet der Zentralisation des GeZdieesens hei der BundesuerwaZtung stoßen,
die dann a/s «Armee-BanZcier» auftreten würde. Wir hehaZten uns yor, auf diesen interessanten
Vorsc/iZag zurüc/czu/coramen.

Es würde uns freuen, wenn sich unsere Eeser an der yom Verfasser angeregten Diskussion he-

feiZigen würden. Red.

Das Verwaltungsreglement für die schweizerische Armee, Bundesbeschluß vom
27. März 1885, bewilligte mit Art. 159 im Friedensverhältnis eine Mundportion be-

«heftend aus 750 Gramm Brot und 320 Gramm Fleisch. Art. 160 bestimmte, daß den

Truppen die Beschaffung des Gemüses und des Kochholzes in der Regel selbst ob-

liegt. Hiefür wurden ihnen Vergütungen gewährt, welche betrugen:
a. für die Rekrutenschulen 20 Rp. per Mann und per Tag;
b. für die Wiederholungs- und Spezialkurse 10 Rp. per Mann und Tag.
Für das Feldverhältnis wurde mit Art. 158 folgendes bestimmt: Wenn die Truppen

Gemüse, Kaffee und Holz selbst beschaffen, so erhalten sie hiefür eine tägliche ent-
sprechende Vergütung, welche vom Bundesrat jeweilen für den betreffenden aktiven
Dienst festgesetzt wird.

Die Gemüseportionsvergütung ist im Laufe der Jahrzehnte der Teuerung stets an-
gepaßt worden. Sie floß mit anderen Einnahmen in die Haushaltungskasse, die die

Ausgaben für die Beschaffung des Gemüses und Holzes zu bestreiten hatte.
Bis 1950 sammelten sich, hauptsächlich wegen den Aktivdiensten 1914/1918 und

1939/1945, in den Haushaltungskassen bedeutende Gelder an, die mehrere Millionen
Franken betragen dürften.

Als mit dem neuen Verwaltungsreglement 1950 für die Beschaffung der Gemüse-

portion ein Gemüseportionskredit je Mann und Tag festgesetzt wurde, worüber in der
Dienstkasse abzurechnen ist, wurden den Stäben und Einheiten die Haushaltungs-
kassengelder belassen. Seither werden nach Ziffer 45 des neuen Verwaltungsregie-
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